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Die BAG-SPNV ist die Interessenvertretung der Bestellerorganisationen:  Wir organisieren den Informationsaustausch 
zwischen unseren Mitgliedern, erarbeiten Konzepte für die Weiterentwicklung des SPNV, vertreten die Interessen der 
Aufgabenträger des SPNV gegenüber Politik, Öffentlichkeit, Verkehrsunternehmen und Verbänden und beraten den 
Bund, die Länder, Zweckverbände, Parlamente und Behörden zu allen Fragen des SPNV. 
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Berlin, 14.08.2008 
 

Stellungnahme der BAG-SPNV zum Gesetz-
entwurf der Bundesregierung  
"Gesetz zur Anpassung eisenbahnrechtlicher 
Vorschriften … über Rechte und Pflichten der 
Fahrgäste im Eisenbahnverkehr":  
 
Besonderheiten des Nahverkehrs sind nicht 
ausreichend berücksichtigt! 
 
 
I) Grundsätzliche Bewertung 
 
Die BAG-SPNV begrüßt, dass die Bundesregierung auf Basis der EU-Verordnung 
nun Fahrgastrechte gesetzlich regeln möchte. Für den Schienenpersonennahver-
kehr (und in der Folge auch für den übrigen ÖPNV) ist allerdings nach Auffas-
sung der BAG-SPNV eine Entschädigung in Höhe von 50 Prozent des Fahrprei-
ses ab einer Verspätung von 30 Minuten sachlich geboten. Die BAG-SPNV er-
kennt an, dass für den Fernverkehr eine andere Regelung angemessen sein 
kann, da hier die Reisezeiten in der Regel länger sind als im Nahverkehr.  
Bagatellgrenzen sind für den Nahverkehr aus Sicht der BAG-SPNV unsinnig, weil 
sie dazu führten, dass für die Mehrheit der Fahrgäste faktisch keine Entschädi-
gung erfolgte. Einzelne Gruppen von Fahrgästen von der Entschädigungsrege-
lung auszuschließen, weil Erstattungen nur für bestimmte Fahrkartenarten vorge-
sehen sind, kommt für die BAG-SPNV ebenso wenig in Frage wie Sonderrege-
lungen für einzelne Verkehrsunternehmen.  
Die BAG-SPNV betrachtet Entschädigungsregelungen strikt aus Kundensicht. 
Das bedeutet auch, dass die Regeln klar und eindeutig formuliert sein müssen 
und dass Fahrgäste über alle erforderlichen Informationen verfügen. 
 



  

Seite 3 von 5 

 

II) Bewertung im Einzelnen: 
 
Die folgenden Regelungen sind aus Sicht der BAG-SPNV für effektiv ausgestalte-
te Fahrgastrechte unbedingt erforderlich. 
 
Zu Artikel 3 „Änderungen der EVO“ § 14 
 
§ 14 (1) Beim Verkauf eines Fahrausweises für eine Zugfahrt muss die Ei-
senbahn die Reisenden über ihre gesetzlichen Rechte  und Pflichten infor-
mieren.  
 
Anmerkung: Da der Fahrkartenverkauf im Nahverkehr fast ausschließlich am 
Automaten stattfindet, ist die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene Informations-
pflicht für den Nahverkehr wirkungslos. Wir schlagen daher vor, die Informations-
pflicht nicht an einen bestimmten Vertriebsweg zu binden. Wesentlich ist, dass 
das EVU eine allgemeine Informationspflicht hat. Dieser kann das EVU z.B. auch 
durch eine Veröffentlichung der Zusammenstellung von Fahrgastrechten im In-
ternet genüge tun. 
 
§ 14 (2) Während der Fahrt eines Zuges im SPNV muss  die Eisenbahn den 
Reisenden über den nächsten Haltebahnhof, über Ansc hlüsse, über Sicher-
heit und über Dienstleistungen im Zug informieren. 
 
Neu § 14 (3) Bei Störungen im Betriebsablauf muss d ie Eisenbahn über Ver-
spätungen, voraussichtliche Dauer, Ursachen und Fah r-Alternativen infor-
mieren. Das gilt im Fahrzeug ebenso wie an der Stat ion bzw. Haltestelle. 
 
Begründung: Eine Information über Anschlüsse hält die BAG-SPNV entgegen der 
Gesetzesbegründung nicht für entbehrlich. Es kann nicht unterstellt werden, dass 
die Reisenden über alternative Verkehrsverbindungen sowieso informiert sind. 
Auch das neu eingeführte Institut der Selbstvornahme kann nur dann seinen 
Zweck erfüllen, wenn der Reisende im Störungsfall alle wesentlichen Informatio-
nen erhält.  
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Zu Artikel 3 „Änderungen der EVO“ § 17 
 
§ 17 Abs. 1 Nr. 1: Beträgt die Verspätung am Ende d er Reise mindestens 30 
Minuten, werden dem Reisenden 50 Prozent des Fahrpr eises unabhängig 
von der Fahrkartenart und der Fahrpreishöhe erstatt et. Bei Mehrfahrten 
oder Zeitkarten erfolgt die Erstattung anteilig für  die jeweilige Fahrt. Zu Er-
stattung verpflichtet ist das SPNV-Unternehmen, das  den Zug anbietet, den 
der Reisende gemäß Beförderungsvertrag gewählt hat.   
 
Begründung: Aufgrund der deutlich kürzeren Reisezeiten im Nahverkehr ist hier 
eine Fahrpreisrückerstattung erst ab einer Verspätung von 60 Minuten inakzepta-
bel. Auch der vergleichsweise geringe Fahrpreis für Fahrten im Nahverkehr recht-
fertigt die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Erstattungsregelung nicht: Die Höhe 
des Fahrpreises kann aus rechtssystematischen Gründen nicht maßgeblich dafür 
sein, ob es eine Fahrpreisrückerstattung gibt oder nicht. Der tragende Rechtsge-
danke muss sein, dass dem Fahrgast für eine schlecht erbrachte Leistung zur 
Wiederherstellung des Äquivalenzinteresses eine Wiedergutmachung in Form 
eines finanziellen Ausgleichs zuteil wird.  
 
§ 17 Abs. 1 Nr. 2: Der Reisende kann die Fahrt zum vertragsgemäßen Zielort 
mit jedem anderen Zug fortsetzen, sofern eine Versp ätung von mindestens 
30 Minuten droht. 
 
Begründung: Die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene Regelung wird dem Ziel, 
dem Reisenden das Erreichen seines Nahverkehrsziels schnellstmöglich zu ge-
währleisten, nur bedingt gerecht. Der Begriff der "Tarifgemeinschaft" lässt die 
Interpretation zu, dass der Reisende eine Nichtbundeseigene Bahn (NE-Bahn) 
nicht nutzen darf. Eine solche Einschränkung der Weiterbeförderungsmöglichkei-
ten ist nicht sachgerecht und diskriminiert Fahrgäste von Verkehrsunternehmen, 
die nicht dem DB-Konzern angehören. Aus Gründen einer einheitlichen und kla-
ren Regelung sollte die Weiterbeförderungsmöglichkeit (analog unserer vorge-
schlagenen Regelung zu Ziffer 1) ab einer Verspätung von mindestens 30 Minu-
ten eingeräumt werden. 
 
§ 17 Abs. 1 Nr. 3: Der Reisende kann die Fahrt zum vertragsgemäßen Zielort 
mit einem anderen Verkehrsmittel durchführen, sofer n die Fahrt in den Zeit-
raum zwischen 23.00 Uhr und 5.00 Uhr fällt und eine  Verspätung von min-
destens 30 Minuten droht. 
 
Begründung: Auch hier sollte aus Gründen der Einheitlichkeit und Klarheit auf 
eine Verspätung von mindestens 30 Minuten abgestellt werden.  
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§ 17 Abs. 2: Macht der Reisende von seinem Recht na ch Absatz 1 Nr. 2 und 
3 Gebrauch, so ersetzt die Eisenbahn, mit der er de n Beförderungsvertrag 
geschlossen hat, die erforderlichen Aufwendungen. D ie Fahrgäste sind 
dabei verpflichtet, den Schaden - z.B. durch Sammel fahrten - zu minimieren.  
 
Begründung: Die vorgesehene Begrenzung des Aufwendungsersatzes auf eine 
Reiseweite von 50 Km halten wir für entbehrlich, da eine solche eher die Aus-
nahme ist. Bei einer Reiseweite über 50 Km könnte dem Reisenden alternativ ein 
Wahlrecht zwischen einer Weiterbeförderung und einer Hotelübernachtung einge-
räumt werden.  
 
§ 17 Abs. 3 S. 1: Dem Reisenden steht der Anspruch nach Abs. 2 nicht zu, 
wenn der Ausfall oder die Unpünktlichkeit des Zuges  auf eine der Ursachen 
in Nr. 1 bis 3 zurückzuführen ist. Das Verkehrsunte rnehmen kann sich auf 
das Vorliegen eines Ausschlussgrundes nur berufen, wenn es den Fahrgast 
zum Zeitpunkt der möglichen Selbstvornahme über das  Vorliegen eines 
Ausschlussgrundes informiert hat. Für das Vorliegen  der Gründe nach Nr. 1 
- 3 trägt das Unternehmen die Beweislast. 
 
Begründung: Eine Information über das Vorliegen eines Ausschlussgrundes hal-
ten wir für erforderlich, da der Reisende anderenfalls mit einem Risiko belastet 
wird, das er nicht beeinflussen kann. Weiterhin ist dem Reisenden eine Beweis-
last nicht zuzumuten, da er nicht den hierfür notwendigen Einblick in die Be-
triebsabläufe der Verkehrsunternehmen hat. 
 


